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Im Juni 1971 leitete die EG-Kommission dem Ministerrat 

einen Bericht über die "Beziehungen der Erweiterten Gemein­

schaft mit den nichtbeitrittswilligen Mitgliedstaaten der EFTA 

und dem mit der El"TA assoziierten St3.at" zur Beschlußfassung 

über die Aufnahme von Verhandlungen mit diesen E�TA-Stauten zu. 

Im allgemeinen Teil ihres Berichtes schlägt die Kommission 

dem Rat zwei Alternativen für eine Regelung des Verhältnisses zu 

den Nichtbeitrittskandidaten vor. 

(1) Aufrechterhaltung des Status quo der durch die EFTA ge-

schaffenen Handelsbeziehungen im 3ereich der Zölle für industrielle 

Erzeugnisse für einen Zeitraum von etwa zwei Jahren nach dem Bei­

tritt Großbritanniens, Dänemarks und Norwegens. 

(2) Abschluß von Freihandelszonenverträgen für den in\lustriellen 

Bereich mit den einzelnen "anderen" EFTA-Staaten. 

Zu (1) Diese Lösung hätte nach Ansicht der Ko��ission den Vorteil, 

de,r kün:'tigen Hal tung der Gemeinschaft nicht vorzugreifen, ihr für 

eine klarere Einschätzung der Entwicklunß ihrer Außenbeziehungen, 

insbesondere im Falle etwaiger internationaler VerhandlWlgen über 

Zoll- und Handelsfragen, Zeit zu lassen und schließlich den Vorteil, 

sehr rasch anwendbar zu sein. Die Kommission wir.�t jedoch zurecht 

die �rage au�, ob diese Formel dem vom Rat der Europäischen Gemcin­

scha�ten gec.uBerten \'iunsch entspricht, daß die Al'kommen mi t den nie h t­

beitrittswilligen Staaten gleichzeitig mit dem 3eitritt in Kr�ft 

treten. 
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Zu (2) Diese Lösung sieht vor, den im Rahmen der EFTA erreich­

ten Zollabbau für industrielle Produkte beizubehalten und ihn 

im Verlauf der Übergangszeit der Beitritte aUl das Verhältnis 

zwischen den EG-Staaten und den einzelnen Nichtbeitrittskandi­

daten auszudehnen. Zu diesem Zweck würde die Gemeinschaft mit 

den nicht beitretenden Staaten Verträge folgenden wesentlichen 

Inhaltes abschließen: 

- Beseitigung der Zölle für den industriellen Sektor einschließ­

lich Montanwaren, wotei für letztere eine Preisregelung zu 

treffen wäre, die derjenigen in den EG entspricht 

- Ursprungsregeln zur Vermeidung von Verkehrsverlagerungen (jedoch 

keine kumulative Anwendung der Regeln zwischen den ehemaligen 

EFTA-Staaten) 

- Schutzklauseln zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes im 

Falle des Ents�ehens von Verhaltensdisparitäten infolGe der 

Nichtübernahme von Harmonisierungsverpflichtungen 

- Revisionsklausel, um am Ende der Übergangszeit (5 Jahre) zu 

prüfen, ob die Verträge in Anbetracht der Gegebenheiten und der 

bei ihrer Anwendung gesammelten Erfahrungen zu ändern sind 

- Paritätisches Organ für die Verwaltung des Abkommens, mit Ent­

scheidungsbefugnis nur für hestimmte technische Fragen und Ver­

fahrensfragen 

- Kündig�sklausel (Kündigungsfrist I Jahr). 

Der Kommissionsvorschlag schließt den Warenfreiverkehr auf 

dem Landwirtschaftssektor mit der Begründung aus, daß dieser eine 

Identität der Agrarrebelungen - einschließlich der Beteiligung am 

System der EG-Eigeneinna�en - in der Gemeinschaft und den Nicht­
beitrittskandidaten voraussetzen würde und daher nicht in� Aur,e �e­

:a3: werden könne. 

Zwei spezielle Fragenkomplexe, die Sicherstellung der 

Gleichbehandlung der Arbeitnehmer so�'ie eine Zusammenarbeit auf 

dem Verkehrssektor hinsichtlich des Transitverkehrs durch Öster­

reich und die Schweiz nach den Mitgliedstaaten, sollten nach Auf­

fassung der Kommission in ge:3onderten Abkommen geregelt werden. 

" 
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Die Möglichkeit einer Suspendierungsklausel, die von 

Österreich anläßlich der exploratorischen Gespräche vorge­

schlagen wurde, ist im Kommissionsbericht nicht erwähnt. 

In Entsprechung der bisherigen Gepflogenheit sind 

Vertreter der Verhandlungsdelegationen der vier neutralen 

EFTA-Staaten am 23. Juni 1971 zu einem Meinungsaustauseh üher 

den Kommissionsbericht zusammengekommen. Der Zweck dieses 

Treffens war, festzustellen, inwieweit eine gemeinsame Haltung 

zu dem Kommissionsbericht eingenommen werden kann, um eine ehe­

baldige Beschlußfassung dureh den EG-Ministerrat möglichst zu 

erleichtern. 

Bei den stattgefundenen Erörterungen zeigte sich, daß 

die Variante (1) des Kommissionsberichtes von allen vier St�a­

ten abgelehnt wird, weil sie keine echte Alternative darstellt, 

sondern die Lösung des schon lange anstehenden Problems ledig­

lich hinausschiebt. Hingegen soll die Va�iante (2) nach Meinung 

aller vier neutralen EFTA-Staaten grundsätzlich zum Ausgangspunkt 

der Verhandlungen mit der Gemeinschaft gemacht werden. Die Dele­

gationen kamen wei:ers überein, daß die Meinung der Noutralen zu 

einigen einvernehmlich festgelegten Punkten des letztgenannten 

Vorschlages der Kommission, die zu einer Aus�ewogenheit der künf­

tigen Verträge erfordeDich sind, den Mitgliedotaaten der Euro�äi­

sehen Gemeinschaften ehestens zur Kenntnis gebracht wird. 

Die Österreichische Bundesregierung hat am 29. Juni 1971 

den Bericht der Kommission geprüft und das Ergebnis des Neutralen­

treffens vom 23. Juni 1971 zur Kenntnis genommen. Die Österrei­

chischen Botschaften in den Hauptstädten der Europäischen Gemein­

schaften \vUrden daraufhin angewiesen, ihren Empfangsstaaten zur 

Kenntnis zu bringen, daß der Vorschlag einer Lösung in Form einer 

:-reihandelszonenregelung von Ö sterreich grundsätzlich als gute Ver­

handlungsgrundlage anerkannt, die Variante ( l )( Status �uo der EFTA 

auf 2 Jahre ) hingegen abgelehnt wird. 

Weiters haben die Österreichischen Botschaften in ihrer 

Intervention darauf hingewiesen, daß 
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der anges trebte Vertrag durch die Aufnahme einer =�evisions­

klausel nicht zu einem Provisorium werden d�rf 

das System der Schu:zklauseln im Vertr�s klar �i5sen 

werden müßte, um eine willkürliche Rand�a�Q�g zu vermeiden 

die Urpsr ungsregeln nicht nur auf das Ver�ältnis EG-Öster­

reich abgestellt sein sollen (kumulativer Ur3prW'lg) 

die Bedeutung, welc�e der Landwirtscha:� innerhalb der öster­

reichischen Wirtschaft zukommt sowie die BestimmQYlgen des 

GATT einen völligen Ausschluß der landwirtschaftlichen Er­

zeugnisse aus einer Präferenzregelune mit den Europäischen 

Gemeinschaften nic ht möglich erscheinen lassen. 

Erste Reaktionen der Regierungen der EG-Mitgliedstaaten 

vermi tteln den Eindruck , daß der Vorschlag einer Regel un.(� in Form 

von Freihandelszonenabkommen UnterstützQ�g :inden dürfte, da in 

den meisten EG-Staaten iie Beibehaltung des Status quo der EFTA 

entsprechend der Variante (1) des Kommissionsberichtes offensicht­

lich auch nicht als echte Alternative angesehen wird. ','leiters ist 

Äußerungen einzelner EG-Staaten e Ln Interesse nach Berikksicht i ­

gung von 13ndwirtschaftlichen Produkten zu entnehmen; konkrete 

Vorsc�läGe wurden jedoch nicht gemacht. 

Über defini�ive Beschlüsse der einzelnen Regierungen der 

Sechs is: bisher noch nichts bekannt eeworden, sodaß ein zuver­

lässigeres Bild über die von den Mitgliedstaaten zu erwartende Hal-

tuns frü..1.€stens nach der für den 26. Jul i d.i.esen Jahres vorg;ese-

henen erstmaligen grundsätzlichen Diskus sion des gesamten 

kreises im Min!sterrat der EG gewonnen werden kann. 

. ., 
l' rr:tgen-
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